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I. Amtlicher Teil

Jugend

Richtlinie
zur Förderung der Jugendbildung und

Jugendbegegnung im Land Brandenburg

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport vom 24.11.2021

Gz.: 25.1-73200

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1. Das Land Brandenburg fördert gemäß § 82 SGB VIII 
(Kinder- und Jugendhilfe) nach Maßgabe dieser Richtli-
nie und des § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)  
sowie der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften  
(VV/VVG) Maßnahmen der Jugendbildung und Jugend-
begegnung (im Folgenden bezeichnet als Projekte).

1.2. Ein Anspruch des Antragstellenden auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Be-
willigungsbehörde auf Grund pflichtgemäßen Ermessens 
und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1. Jugendbildung und Jugendbegegnungen knüpfen an den 
Interessen junger Menschen an und werden von diesen 
mitbestimmt und mitgestaltet. Die Projekte richten sich an 
junge Menschen nach Vollendung des sechsten und vor 
Vollendung des 27. Lebensjahres. Sie berücksichtigen die 
Lebenssituation junger Menschen und die geschlechtsspe-
zifischen Lebenslagen von Mädchen und jungen Frauen 
sowie von Jungen und jungen Männern. Sie stärken das 
soziale, ökologische und politische gesellschaftliche En-
gagement und fördern das Bewusstsein für die Mitverant-
wortung junger Menschen für die Entwicklung der Demo-
kratie sowie für die Sicherung und demokratische 
Ausgestaltung des Friedens, der Freiheit und der sozialen 
Gerechtigkeit. Dabei sollen die Angebote für junge Men-
schen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sein.

 Jugendbildung und Jugendbegegnungen tragen zu einem 
Verständnis für europäische Zusammenhänge und zu ei-
nem europäischen Bewusstsein bei, fördern die Bildung 
über Europa und die Begegnung mit Gleichaltrigen aus 
anderen (europäischen) Ländern. Ein wichtiges Anliegen 
ist es, mehr Jugendlichen insbesondere aus sozial be-
nachteiligten Familien grenzüberschreitende Mobilitäts-
erfahrungen zu ermöglichen. 

 Sozialpädagogische Fachkräfte sollen darin unterstützt 
werden, ihre Arbeit europäischer zu denken und sich an 
der Ausgestaltung der jugendpolitischen Zusammenar-
beit in Europa aktiv zu beteiligen und die eigene Arbeit 
durch das gemeinsame Lernen anhand von Erfahrungs-
austausch mit Kolleginnen und Kollegen in anderen eu-

ropäischen Regionen reflektieren und weiterentwickeln 
(„Peer Learning“). Europäische und internationale Ju-
gendarbeit ist integraler Bestandteil der Jugendarbeit und 
ein wichtiges Instrument bei der Umsetzung der EU-Ju-
gendstrategie im Land Brandenburg.

 Jugendbildung und Jugendbegegnungen dienen der Per-
sönlichkeitsfindung und -entwicklung bei jungen Men-
schen. Sie umfassen bewusst angelegte und strukturierte 
Angebote und Prozesse nicht-formeller Bildung und hel-
fen jungen Menschen bei der Herausbildung sozialer und 
personaler Kompetenzen für die Bewältigung von Selbst-
bildungsprozessen und eines selbstbestimmten Lebens. 
Jugendbildung und Jugendbegegnungen im Rahmen der 
Jugendarbeit sind ein eigenständiger Teil der Bildungs-
landschaft im Land Brandenburg. 

2.2. Gefördert werden Projekte der Jugendbildung und Ju-
gendbegegnung gemäß § 11 Absatz 3 Ziffern 1 und 4 
SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - im Inland und 
grundsätzlich im europäischen Ausland oder den Mittel-
meeranrainerstaaten1.

2.3. Nach dieser Richtlinie können ebenfalls Fortbildungen 
für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Jugendarbeit (z. B. Jugendleiterinnen- und Jugendlei-
terausbildung) gefördert werden, sofern es sich nicht vor-
rangig um Gremienarbeit des Verbandes handelt.

2.4. Projekte in Kooperation von Trägern der Jugendarbeit 
und Schulen können gefördert werden, wenn die zwi-
schen beiden Partnern abgestimmte Konzeption den au-
ßerschulischen sozialpädagogischen Charakter des Pro-
jektes erkennen lässt und die Prinzipien der Jugendarbeit 
wie z. B. Freiwilligkeit der Teilnahme sowie Jugendbe-
teiligung gewahrt bleiben.

3. Zuwendungsempfangende

 Antragsberechtigt sind Träger der freien Jugendhilfe, die 
grundsätzlich auf Landesebene in mindestens vier Land-
kreisen oder als Landesverbände ihren Wirkungskreis im 
Land Brandenburg haben. Darüber hinaus sind auch ört-
lich tätige Träger der freien Jugendhilfe antragsberech-
tigt, die Fachkräfteprogramme im Sinne von Ziffer 5.4.8. 
im In- oder Ausland planen, die der jugendpolitischen 
Zusammenarbeit in Europa bzw. der Umsetzung der EU-
Jugendstrategie in Brandenburg dienen. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen

 Voraussetzung für die Förderung ist, dass

4.1. die Zahl der teilnehmenden Personen aus Deutschland 
mindestens 6, höchstens jedoch 40 beträgt. (Ausnahmen 
von der Höchst- und Mindestzahl der teilnehmenden Per-
sonen müssen im Einzelfall an Hand der Konzeption des 
Projektes begründet werden),

1 „Europäisches Ausland“ bezieht sich auf die geographische Definition von 
Europa. Durch die Erwähnung der Mittelmeeranrainerstaaten sind auch Pro-
jekte z. B. mit Israel förderfähig.
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6,00 Euro je Tag und teilnehmender Person gefördert 
werden.

5.4.4. Projekte der Jugendbegegnung im Ausland können mit 
bis zu 0,20 Euro pro Kilometer und teilnehmender Per-
son aus Deutschland auf der Basis der kürzesten Entfer-
nung zwischen dem Wohn- bzw. Gruppenabfahrtsort und 
dem Zielort gefördert werden3.

5.4.5. Landesweit tätige Jugendbildungsstätten sowie Jugend-
bildungsstätten mit einem spezifischen pädagogischen 
Profil haben die Möglichkeit eine Förderung von bis zu 
80,00 Euro pro Tag und teilnehmender Person für Projek-
te mit mindestens einer Übernachtung und täglichem Bil-
dungsprogramm von mindestens 6 Stunden bzw. 40,00 
Euro pro Tag und teilnehmender Person für Projekte 
ohne Übernachtung und täglichem Bildungsprogramm 
von mindestens 6 Stunden für bis zu 2.500 Teilnahmeta-
ge zu beantragen. Weitere Projektförderungen sind im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel möglich. Landes-
weit tätige Jugendbildungsstätten sind die Jugendbil-
dungsstätten der landesweit tätigen Jugendverbände im 
Sinne des § 12 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe. Ju-
gendbildungsstätten mit einem spezifischen pädagogi-
schen Profil sind die Jugendbildungsstätten, die eine 
langjährige besondere Fachexpertise auf dem Gebiet des 
interreligiösen Dialogs und der Begegnung von jüdi-
schen und nicht-jüdischen jungen Menschen beziehungs-
weise auf dem Gebiet der politischen Bildung im 
deutsch-polnischen Kontext und der gendersensiblen und 
geschlechterreflektierten Diversitäts-Bildung haben.

 Jugendbildungsstätten, die nach dieser Ziffer gefördert 
werden, müssen

-  als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII 
- Kinder- und Jugendhilfe - in Verbindung mit § 16 
AGKJHG auf Landesebene anerkannt sein, 

-  ganzjährig eigene pädagogische Fachkräfte für die 
Jugendbildungsarbeit und das weitere für den Betrieb 
der Jugendbildungsstätte erforderliche Personal be-
schäftigen,

-  über entsprechende Seminar- und Freizeiträume ver-
fügen sowie eine sachgerechte Medien- und Materi-
alausstattung vorhalten,

-  Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten im ei-
genen Haus zur Verfügung stellen,

-  über ein eigenständiges Jugendbildungskonzept ver-
fügen und

-  aktiv an Fachdiskussionen zur Jugend(bildungs)ar-
beit auf Landesebene mitwirken. 

5.4.6. Bei Projekten nach den Ziffern 5.4.1. bis 5.4.5. kann für 
je 6 Teilnehmende unter 18 Jahren ein/e Teamer/in mit-
gefördert werden, der/die nicht Jugendlicher oder junger 
Erwachsener im Sinne des SGB VIII - Kinder- und Ju-
gendhilfe - ist. Bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen 
mit weniger als 12 Teilnehmenden unter 18 Jahren kön-

3 Bei individueller Anreise der Teilnehmenden gilt als Abfahrtsort der jeweili-
ge Wohnort. Bei der gemeinsamen Gruppenanreise gilt der Gruppenab-
fahrtsort.

4.2. die überwiegende Anzahl der teilnehmenden Personen 
aus Deutschland ihren Wohnsitz in Brandenburg2 haben,

4.3. bei Projekten im Inland die teilnehmenden ausländischen 
Personen bzw. bei Projekten im Ausland die teilnehmen-
den deutschen Personen für den Zeitraum der Projekt-
durchführung gegen Unfall, Krankheit, Haftpflicht und 
Schadenersatzansprüche ausreichend versichert sind. 

4.4. der Träger bei Erstantrag nach dieser Richtlinie ein päda-
gogisches Konzept einreicht, das grundsätzliche Aussagen 
zu den sozialpädagogischen Bildungszielen des Trägers 
und Elementen wie methodisch-didaktische Umsetzung, 
Einbeziehung von sozial benachteiligten Jugendlichen, 
Einbeziehung von jungen Menschen mit Behinderungen, 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Geschlechter-
gerechtigkeit beinhaltet.

4.5. die Zuwendung an Erstempfangende mindestens 
500,00 Euro beträgt (Bagatellgrenze).

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1. Zuwendungsart:
 Projektförderung

5.2. Finanzierungsart:
 Festbetragsfinanzierung für Projekte nach den Ziffern 5.4.1. 

bis 5.4.7.
 Anteilfinanzierung für Projekte nach Ziffer 5.4.8.

5.3. Form der Zuwendung:
 Zuschuss

5.4. Bemessungsgrundlage:

5.4.1. Projekte der Jugendbildung sowie Projekte der Jugend-
begegnung im Inland bei denen mindestens eine Über-
nachtung vorgesehen ist, können mit Festbeträgen in 
Höhe von bis zu 30,00 Euro je Tag und teilnehmender 
Person für höchstens 10 Tage gefördert werden, wenn 
das Programm einen Umfang von mindestens 6 Stunden 
pro Tag nachweist. Werden weniger als 6 Stunden, min-
destens jedoch 3 Stunden Bildungsprogramm durchge-
führt, werden Festbeträge in Höhe von bis zu 15,00 Euro 
je Tag und teilnehmender Person gewährt. Bei Projekten 
der Jugendbegegnung im Inland gelten An- und Abreise-
tag jeweils als ein voller Programmtag.

5.4.2. Eintägige Projekte der Jugendbildung sowie Projekte der 
Jugendbegegnung im Inland im Umfang von mindestens 
6 Stunden können mit Festbeträgen in Höhe von bis zu 
12,00 Euro je Tag und teilnehmender Person gefördert 
werden.

5.4.3. Eintägige Projekte der Jugendbildung sowie Projekte der 
Jugendbegegnung im Inland im Umfang von mindestens 
3 Stunden können mit Festbeträgen in Höhe von bis zu 

2 Eine Ausnahme hiervon gilt für ehrenamtliche Jugendgruppenleiter/-innen 
bzw. Teamer/-innen, die ihren Wohnsitz in einem anderen Bundesland aber 
ihren ehrenamtlichen Tätigkeitsschwerpunkt weiterhin im Land Branden-
burg haben.



610 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 48 vom 30. November 2021

empfangende die Zuwendungen in Form eines privat-
rechtlichen Vertrages weiter an ihre Mitgliedsverbände 
und Gliederungen als Letztempfangende (Dritte).

6.3. Verwendungsnachweisverfahren:

6.3.1. Die Verwendung der Zuwendung ist dem Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport spätestens mit Ablauf des 
sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Mo-
nats nachzuweisen.

 Als Verwendungsnachweis zu den Ziffern 5.4.1. bis 
5.4.5. ist eine Verwendungsbestätigung gemäß Nummer 
10.4 der VV bzw. VVG zu § 44 LHO vorzulegen, sowie 
eine tabellarische Übersicht der Einzelprojekte mit den 
geförderten und erbrachten Teilnahmetagen sowie ein 
Sachbericht pro Einzelprojekt. Bei mehreren Projekten 
eines Zuwendungsempfangenden kann der Nachweis der 
Teilnahmetage zu einer Gesamtübersicht zusammenge-
fasst werden. Dem Verwendungsnachweis ist ein Statis-
tikblatt beizufügen sowie ein Ablaufplan, der die Projekt-
dauer und den täglichen Stundenumfang des 
Bildungsprogramms erkennen lässt. Auf die Vorlage von 
gesonderten Beleglisten wird verzichtet.

 Der Verwendungsnachweis zu den Ziffern 5.4.7. und 
5.4.8. besteht aus einem zahlenmäßigen Nachweis aller 
Einnahmen und Ausgaben, einer tabellarischen Beleg-
übersicht (Belegliste), einem Sachbericht sowie ggf. Be-
legexemplaren.

6.3.2. Bei Weiterleitung der Zuwendungen an Dritte erbringen 
die Letztempfangenden gegenüber dem Zwischenemp-
fangenden binnen dreier Monate nach Projektende einen 
Verwendungsnachweis. Der Zwischenempfangende 
weist die Verwendung der Gesamtzuwendung dem Mi-
nisterium für Bildung, Jugend und Sport gegenüber ent-
sprechend dem in 6.3.1. geregelten Verfahren nach.

6.4.  Zu beachtende Vorschriften:

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der Zu-
wendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO, so weit nicht 
in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden 
sind.

7. Geltungsdauer

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in 
Kraft. Sie gilt bis zum 31.12.2023.

 Potsdam, den 24.11.2021

Ministerin für
Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst

nen jeweils eine Teamerin und ein Teamer mitgefördert 
werden, die nicht Jugendlicher oder Erwachsener im Sin-
ne des SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe – sind. Bei 
Gruppen mit Teilnehmenden über 18 Jahren kann für je 
10 Teilnehmende ein/e Teamer/in mitgefördert werden, 
die nicht Jugendlicher oder Erwachsener im Sinne des 
SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe – ist.

5.4.7. Kleinere Projekte4 im Sinne dieser Richtlinie, die das In-
teresse an Jugendbildung und Jugendbegegnung unter-
stützen und neue Zielgruppen erschließen und die nicht 
mit einer Teilnahmeliste abgerechnet werden können, 
können mit bis zu 90% der Gesamtkosten, maximal je-
doch 1.250 Euro als Festbetrag gefördert werden. Es 
muss ein Eigenanteil des Trägers in Höhe von mindes-
tens 10% der Gesamtkosten nachgewiesen werden.

5.4.8. Im Rahmen des Europäischen oder internationalen Aus-
tausches für sozialpädagogische Fachkräfte der Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit können Maßnahmen zur 
Umsetzung bilateraler Absprachen mit der Republik Li-
tauen oder zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie im 
Land Brandenburg im Rahmen von auf Gegenseitigkeit 
ausgerichteten Fachkräfteprogrammen gefördert werden. 
Die Förderung erfolgt grundsätzlich im Wege der Anteil-
finanzierung auf der Grundlage eines Kosten- und Finan-
zierungsplanes.

6.  Verfahren

6.1.  Antragsverfahren:

 Anträge auf Projektförderung sind spätestens acht Wo-
chen vor Beginn des Projektes beim Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport einzureichen.

 Anträge auf Projektförderung nach Ziffer 5.4.5. sind bis 
zum 01.02. des Jahres zu stellen, für das die Förderung 
beantragt wird. Für sie gilt der vorzeitige Maßnahmebe-
ginn zum 01.01. des beantragten Förderjahres grundsätz-
lich als genehmigt.

 Mit der Antragstellung erklären sich die Antragstellen-
den einverstanden, dass die notwendigen Daten vom Mi-
nisterium für Bildung, Jugend und Sport verarbeitet wer-
den. Die Erfüllung der Mitteilungspflichten und die 
Erhebung und Verarbeitung der Daten ist wesentliche 
Fördervoraussetzung und Voraussetzung für die Auszah-
lung der Fördermittel an die Zuwendungsempfangenden. 
Fehlende Daten können für den Zuwendungsempfangen-
den Zahlungsaussetzungen bis hin zur Aufhebung der 
Bewilligung zur Folge haben.

6.2. Bewilligungsverfahren:

 Der Bewilligungsbescheid wird vom Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport erteilt. Die Zuwendungsemp-
fangenden, die landesweiten Zusammenschlüsse von 
Trägern der freien Jugendhilfe sind, leiten als Zwischen-

4 z. B. Erstellung einer Ausstellung, DVD, Dokumentation etc. über ein nach 
dieser Richtlinie gefördertes Jugendprojekt, mit dem neue Jugendliche für 
weitere Projekte angesprochen werden sollen.
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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
 
 
An das   
Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport 
Referat 25  
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 
 
 
Zuwendungen des Landes Brandenburg  
hier: Förderung der Jugendbildung und Jugendbegegnung im Land Brandenburg  
 
1. Antragstellende 
 
Name/Bezeichnung: 
 
 

 
 
 

 
Anschrift: 
 
 
 

 
 
 

 
Auskunft erteilt: 
(Name/Tel./E-Mail) 
 
 

 
 
 
 

Bankverbindung: 
 
Kontoinhaber: 
 
IBAN: 
 
Kreditinstitut: 

                          
 
 
 

 
2. Maßnahme 
Bezeichnung 
 
 

 

Durchführungszeitraum 
 
Ort/Land 
 

 
 

 
 
3. Beantragte Zuwendung (in Euro) 
 
 
 
 
3.1 Gesamtkosten (in Euro) 
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3.2 Angaben zu den Teilnehmenden 

 
Anzahl 

 
6 - 11 
Jahre 

 
12-17 
Jahre 

 
18-26 
Jahre 

 
ab 27 
Jahre 

 
Gesamt 

Kinder/Jugendliche 
     

 
davon aus Deutschland 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
davon aus dem Ausland 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Teamer*innen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
3.3 Beantragte Förderung 
Bitte bei mehr als drei Maßnahmen eine tabellarische Gesamtübersicht der Maßnahmen  bei-
fügen. 

Maßnahmen im Inland und/oder Ausland 

 
 

 
Tage 

 
x TN 

 
x Euro 

 
Gesamt 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
      

 
    

Jugendbegegnung im Ausland  

 
Land: 

 
TN 

 
x km 

 
x 0,20 € 

 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      

 
    

Der Fahrtkostenzuschuss für die einfache Entfernung kann nur für teilnehmende Personen 
aus Deutschland gewährt werden. 
 

  
3.4 Beantragte Förderung gem. Nr. 5.4.7. bzw. Nr. 5.4.8. der Richtlinie 

Finanzierungsplan - in Euro - 
 

v. H. der 
Gesamtkosten 

Gesamtkosten  
   

Eigenanteil 
   

Leistungen Dritter (ohne öffentliche Förderung) 
   

Sonstige beantragte/bewilligte öffentliche Förde- 
rung durch 
 

 
 

Beantragte Zuwendung  
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3.5 Beantragte Förderung gem. Nr. 5.4.7. bzw. Nr. 5.4.8. der Richtlinie 

Kostenplan lt. einzelner Kostenpositionen Zuwendung 
(in Euro) 

v. H. der 
Gesamtkosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Summe 
 

  

 
4. Begründung 
4.1. zur Notwendigkeit der Maßnahme (Konzeption, Ziel, Nutzen) 
         Bitte gesondert beifügen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung  
 (u. a. Eigenmittel, Landesinteresse an der Maßnahme, alternative Förderungs- 
 und Finanzierungsmöglichkeiten) 
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5. Finanzielle- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 
 (u. a. Folgekosten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Anlagen 
 
   Satzung 
 
   Auszug aus dem Vereinsregister 
 
   Freistellungsbescheid 
 
   Pädagogisches Konzept bei Erstantrag (Nr. 4.4. der Richtlinie) 
 
   Maßnahmenübersicht 
 
   Programmbeschreibungen  
 
   Programmablauf 
 
   Kosten- und Finanzierungsplan (nur bei Nr. 5.4.7. bzw. 5.4.8. der Richtlinie) 
 
   Sonstiges 
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7. Erklärungen 
Der Antragstellende erklärt, dass 
 
- mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und vor Bekanntgabe des Zuwendungsbe-
scheides ohne vorherige Zustimmung der Bewilligungsbehörde nicht begonnen wird; als 
Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrages zu werten, 
 
-  der vorzeitige Maßnahmebeginn zum     zwingend erforderlich ist, 
 
 Begründung: 
 
 
- die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig 
und richtig sind, 
 
- er im Rahmen dieser Maßnahme zum Vorsteuerabzug 
  nicht berechtigt ist, 

  berechtigt ist und dies bei der Berechnung der Gesamtkosten berücksichtigt wurde      
(Preise ohne Umsatzsteuer) 

 
-  die Angaben in den vorgelegten Unterlagen subventionserheblich sind  und dass die Straf-
barkeit eines Subventionsbetruges gemäß § 264 StGB bekannt ist, 
 
- der Bewilligungsbehörde unverzüglich alle Änderungen mitgeteilt werden, die Auswirkun-
gen auf die Leistung haben können (z. B. zusätzliche Eigenmittel, Förderung Dritter, Investi-
tionszulagen), 
 
- unter Berücksichtigung der beantragten Landeszuwendung die Gesamtfinanzierung der 
Maßnahme gesichert ist. 
 
Im Falle der Bewilligung durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg erkläre ich, dass 
 
- die Veranstaltungen durch Vertreter*innen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg besucht werden können sowie 
 
- in allen mit der geförderten Maßnahme zusammenhängenden Veröffentlichungen und Un-
terlagen auf die Förderung durch das Land Brandenburg hingewiesen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ ----------------------------------------- 
Ort/Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift 
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Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benannte Stelle 
ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszu-
lage und die unter Buchstabe b benannte Stelle mit der Besol-
dungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L 
bewertet.   

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 des Landesbe-
amtengesetzes oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Ernst-Moritz-Arndt Grundschule Luckenwalde
 Frankenstraße 12
 14943 Luckenwalde

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Grundschule Bornim
 Potsdamer Straße 89
 14469 Potsdam

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe.

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Grundschule „Robert Koch“
 Waldstraße 1
 14823 Niemegk

 – Besetzung zum 01.02.2023 –

b. Grundschule Blankensee
 Ruhemannweg 57 b
 14959 Trebbin/OT Blankensee

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen 
der Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremi-
en in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem 
staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; 
Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar-
beit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; 
Förderung der schulischen Ausbildung der Studierenden so-
wie der Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; 
Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Prozesses 
der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines Schul-
programms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
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 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 Bbg-
BesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L 
zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4. Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

 Otfried-Preußler-Schule
 Grund- und Oberschule Großbeeren
 Teltower Straße 1
 14979 Großbeeren

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-

tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters gehö-
ren: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe im Rahmen 
der geltenden Vorschriften; Beratung und Besuch der in der 
Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unterricht; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters beim Verfahren 
der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 1 und beim Übergangsverfahren an die weiterführen-
den allgemein bildenden Schulen; Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern der Primarstufe; Gewährleistung der 
Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Siche-
rung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

3. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

 Wiesenschule Oberschule Jüterbog
 Schulstraße 1
 14913 Jüterbog

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen 
der Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremi-
en in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem 
staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; 
Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar-
beit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; 
Förderung der schulischen Ausbildung der Studierenden so-
wie der Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; 
Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Prozesses 
der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines Schul-
programms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I.
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 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 
BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung eines außertarifli-
chen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 Ü TV-L.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

6. Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymnasium

 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde
 Parkstraße 59
 14943 Luckenwalde

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordina-
tion der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen Oberstu-
fe insbesondere bei der Aufnahme in die gymnasiale Ober-
stufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen und 
Schüler, der Organisation des Unterrichts und im Zusam-
menhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Sicherung 
der Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe; Zu-
sammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schüle-
rinnen und Schülern. 

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (allgemeinbil-

dende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre umfas-
sende Unterrichtserfahrung im Bildungsgang zum Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenburgi-
schen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; geeignete Fortbildungen sind 
wünschenswert.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 Bbg-
BesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L 
zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststel-
lung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun Mona-
ten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllung der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

5. Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde
 Parkstraße 59
 14943 Luckenwalde

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (allgemein-

bildende Fächer); langjährige, mindestens vier Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bildungs-
gang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.
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digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 Bbg-
BesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L 
zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

8. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Gesamt-
schule

 Gesamtschule der  
 Stadt Ludwigsfelde
 Karl-Liebknecht-Straße 2c
 14974 Ludwigsfelde

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Die Gesamtschule der Stadt Ludwigsfelde wurde zum 
01.08.2021 beginnend mit der Jahrgangsstufe 7 neu errich-
tet. Die am Standort der Gesamtschule verbliebenen Ober-
schulklassen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 der zum 
31.07.2021 aufgelösten Gottlieb-Daimler-Oberschule wer-
den ihre Schullaufbahn an der Gesamtschule fortsetzen.

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (allgemein-

bildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bildungs-
gang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Feststel-
lung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Hö-
hergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

7. Schulleiter (m/w/d) an einer Gesamtschule

 Gesamtschule der  
 Stadt Ludwigsfelde
 Karl-Liebknecht-Straße 2c
 14974 Ludwigsfelde

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Die Gesamtschule der Stadt Ludwigsfelde wurde zum 
01.08.2021 beginnend mit der Jahrgangsstufe 7 neu errich-
tet. Die am Standort der Gesamtschule verbliebenen Ober-
schulklassen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 der zum 
31.07.2021 aufgelösten Gottlieb-Daimler-Oberschule wer-
den ihre Schullaufbahn an der Gesamtschule fortsetzen.

  Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen 
der Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremi-
en in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem 
staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; 
Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar-
beit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; 
Förderung der schulischen Ausbildung der Studierenden so-
wie der Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; 
Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Prozesses 
der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines Schul-
programms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (allgemein-

bildende Fächer); langjährige, mindestens vier Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bildungs-
gang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
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 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Bewährung 
in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule mit dem son-
derpädagogischen Förderschwerpunkt „emotionale und so-
ziale Entwicklung“. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 des Landesbe-
amtengesetzes oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

10. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule

 „Mosaik-Schule“ Ludwigsfelde
 Allgemeine Förderschule - Schule mit dem Förder-

schwerpunkt „Lernen“
 Salvador-Allende-Straße 20
 14974 Ludwigsfelde

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwe-

senheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverant-
wortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsver-
teilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga-
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit, 
der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung und des 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

9. Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule

 Fröbelschule
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt emotionale und soziale Entwicklung
 Zum Teufelssee 6
 14478 Potsdam

 – Besetzung zum 01.02.2023 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.
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Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Humboldt-Grundschule
 Stubenrauchstraße 75/76
 15732 Eichwalde

	 −	Besetzung	zum	frühestmöglichen	Zeitpunkt	–
 
b. Grundschule Golßen
 Stadtwall 10
 15938 Golßen

	 −	Besetzung	zum	frühestmöglichen	Zeitpunkt	–

c. Umweltschule
 Dissenchen 
 Schulstraße 1
	 03052	Cottbus/Chόśebuz

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe. Für die un-
ter Buchstabe c benannte Stelle wird der Nachweis einer 

Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich entwi-
ckelnde Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung „Ler-
nen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, mindestens drei Jah-
re umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer 
Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Lernen“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das   

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel
Die Leiterin

Magdeburger Straße 45
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.
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Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements vor-
ausgesetzt.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist bei den unter 
den Buchstaben a und b benannten Stellen erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benannte Stelle 
ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Entgelt-
gruppe 15 TV-L und die unter den Buchstaben b und c be-
nannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 Bbg-
BesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L 
zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2.  Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Christoph-Kolumbus-Grundschule Cottbus
 Muskauer Straße 1
	 03042	Cottbus/Chόśebuz

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

b. Astrid-Lindgren-Grundschule Spremberg
 Finkenweg 3
 03130 Spremberg

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwe-

senheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverant-
wortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsver-
teilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga-
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit, 
der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungs-

arbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung und des 
Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich entwi-
ckelnde Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Für die unter Buchstabe a benannte Stelle werden die Befä-

higung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe 
und mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe voraus-
gesetzt.

 Für die unter Buchstabe b benannte Stelle werden die Befä-
higung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe, 
Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen und mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassen-
de Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe 
bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe vor-
ausgesetzt.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

3.  Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule

 „Wiesenwegschule“
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „geistige Entwicklung“
 Wiesenweg 22
 03130 Spremberg/Grodk

	 −	Besetzung	zum	frühestmöglichen	Zeitpunkt	–
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 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwe-

senheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverant-
wortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsver-
teilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga-
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit, 
der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung und des 
Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schulprogramms; Förderung der Schule als eine sich entwi-
ckelnde Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und der 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, 
mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in der Unter-
richtspraxis an einer Förderschule mit dem sonderpädago-
gischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

4. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

a. Spreewald-Schule Lübben
 Oberschule
 Am Kleinen Hain 30
	 15907	Lübben(Spreewald)/Lubin	(Błota)

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

b. Schmellwitzer Oberschule
 Neue Straße 41
	 03044	Cottbus/Chόśebuz

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–	

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Für die unter Buchstabe a benannte Stelle werden die Befä-

higung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundarstufe 
I, langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I und der 
Nachweis einer Qualifikation bauf dem Gebiet des Schul-
managements vorausgesetzt.

 Für die unter Buchstabe b benannte Stelle werden die Befä-
higung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundarstufe 
I, die Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen, langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I 
und der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements vorausgesetzt.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benannte Stel-
le ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Ent-
geltgruppe 15 TV-L und die unter Buchstabe b benannte 
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Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amts-
zulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

5. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule mit Grund-
schulteil

a. Praxisorientierte Grund- und Oberschule Germanus 
Theiss

 Schulstraße 1
 03159 Döbern

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

b. Grund- und Oberschule Massen
 Finsterwalder Straße 11
 03238 Massen-Niederlausitz

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I, Befähigung für die Laufbahn des Förderschulleh-
rers oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 

dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

6. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

 Grund- und Oberschule Massen
 Finsterwalder Straße 11
 03238 Massen-Niederlausitz

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–
 
 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I, Befähigung für die Laufbahn des Förderschulleh-
rers oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
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ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das    

Staatliche Schulamt Cottbus
Herr Mader

Blechenstraße 1
03046	Cottbus/Chόśebuz.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Cornelia-Funke-Grundschule Passow 
 Schulstraße 27
 16306 Passow

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Grundschule Am Egelpfuhl  
 Rosa-Luxemburg-Straße 18
 17268 Templin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Gerhard-Goßmann-Grundschule 
 Siegfried-Hirschmann-Straße 4
 15517 Fürstenwalde/Spree

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

d. Erich-Kästner-Grundschule  
 Rosa-Luxemburg-Straße 47
 16303 Schwedt/Oder

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

e. Grundschule Zepernick  
 Schönerlinder Straße 47
 16341 Panketal OT Zepernick

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

f. Grundschule Friedland   
 Kirschgartenweg 31
 15848 Friedland

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

g. Grundschule Lichterfelde  
 Oderberger Straße 36-38
 16244 Schorfheide
 OT Lichterfelde

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

h. Grundschule „Martin Andersen Nexö“ Briesen 
 Frankfurter Straße 74
 15518 Briesen (Mark)

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

i. Georg-Rollenhagen-Grundschule 
 Jahnstraße 39
 16321 Bernau bei Berlin

 – Besetzung zum 01.08.2022 –
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j. Sonnengrundschule Fürstenwalde 
 Trebuser Straße 46a
 15517 Fürstenwalde Spree

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe; Nachweis 
einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements 
bei den unter den Buchstaben d bis j benannten Stellen.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements sind für die un-
ter Buchstabe a. bis c. genannten Stellen erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a, f und g 
benannten Stelle sind mit der Besoldungsgruppe A 14 Bbg-
BesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L, die unter den Buchsta-
ben b, d und h benannten Stellen mit der Besoldungsgruppe 
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 
14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter den Buchsta-
ben c, e, i und j benannten Stellen mit der Besoldungsgrup-
pe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV- L bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 

Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Grundschule „An der Spree“ Neu Zittau 
 Berliner Straße 35
 15537 Gosen-Neu Zittau/OT Neu Zittau

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Grundschule Am Dorfanger 
 Mittelstraße 28
 15370 Petershagen/Eggersdorf

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Max-Kienitz-Grundschule  
 Am Grund 27
 16230 Britz

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

d. Grundschule „Am Kiefernwald“ 
 A.-Becker-Ring 3
 15528 Spreenhagen

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
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die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a, c und d 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buch-
stabe b benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

3. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Grundschule

 Grundschule am Blumenhag  
 Zepernicker Chaussee 24
 16321 Bernau bei Berlin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim 
Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerin-
nen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwick-
lung der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewähr-
leistung der Schulprofilbildung des Prozesses der Erarbei-
tung, Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Organisa-
tion auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsen-
ses und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen-
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 

Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines 
Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder 
eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

4. Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule

 Robinsonschule Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“

 Mendelssohnstraße 4
 16321 Bernau bei Berlin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen, 
der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; langjährige, 
mindestens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unter-
richtspraxis an einer Förderschule mit dem sonderpädago-
gischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“.
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 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

5. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule

 Schule mit dem sonderpädagogischen 
 Förderschwerpunkt „Lernen“ Willy Gabbert
 Dargersdorfer Straße 69b
 17268 Templin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung „Ler-
nen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, mindestens drei Jah-
re umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer 

Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Lernen“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

6. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule mit Grund-
schulteil

a. Grund- und Oberschule Ahrensfelde 
 Schulstraße 10   
 16356 Ahrensfelde  
 OT Blumberg

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

 Die Grund- und Oberschule Ahrensfelde wird zum 
01.08.2022 mit einer zweizügigen Primarstufe und einer 
zwei- bis dreizügigen Sekundarstufe I neu errichtet. Begin-
nend mit dem 01.08.2022 führt sie im Grundschulteil die 
Jahrgangsstufen 1 bis 6 und im Oberschulteil die Jahr-
gangsstufe 7.

b. Grund- und Oberschule Schwanebeck 
 Dorfstraße 14e/f
 16341 Panketal

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
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Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
einer sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

7. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

a. Oberschule „Maxim Gorki“ Bad Saarow 
 Oberschule mit Grundschulteil
 Pieskower Straße 31
 15526 Bad Saarow

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

b. Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule  
 Friedrich-Engels-Straße 3-4
 16225 Eberswalde

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe A 
14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllung der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

8. Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

 Grund- und Oberschule Ahrensfelde 
 Schulstraße 10
 16356 Ahrensfelde
 OT Blumberg

 – Besetzung zum 01.08.2022 –
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 Die Grund- und Oberschule Ahrensfelde wird zum 
01.08.2022 mit einer zweizügigen Primarstufe und einer 
zwei- bis dreizügigen Sekundarstufe I neu errichtet. Begin-
nend mit dem 01.08.2022 führt sie im Grundschulteil die 
Jahrgangsstufen 1 bis 6 und im Oberschulteil die Jahr-
gangsstufe 7.

 Aufgaben:
 Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-

tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters gehö-
ren: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe im Rahmen 
der geltenden Vorschriften; Beratung und Besuch der in der 
Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unterricht; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters beim Verfahren 
der Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 1 und beim Übergangsverfahren an die weiterführen-
den allgemein bildenden Schulen; Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern der Primarstufe; Gewährleistung der 
Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Siche-
rung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; geeignete Fortbildungen sind 
wünschenswert.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststel-
lung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun Mona-
ten. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllung der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

9. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde 
 Juri-Gagarin-Straße 40
 15517 Fürstenwalde/Spree

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I, Befähigung für die Laufbahn des Förderschulleh-
rers oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.
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10. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

 MORUS-Oberschule Erkner  
 Hohenbinder Weg 4
 15537 Erkner
 
	 −	Besetzung	zum	01.02.2023	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als einer sich entwickelnden Organisation auf der Grundla-
ge eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbau-
enden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers in der Sekundar-

stufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

11. Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymnasium

Albert-Schweitzer-Gymnasium
Diehloer Straße 66
15890 Eisenhüttenstadt

−	Besetzung	zum	01.08.2022	−

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 

Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordination 
der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen Oberstufe ins-
besondere bei der Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe, 
der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen und Schüler, 
der Organisation des Unterrichts und im Zusammenhang mit 
der Abiturprüfung sowie bei der Sicherung der Unterrichts-
qualität in der gymnasialen Oberstufe; Zusammenwirken mit 
den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (allgemeinbil-

dende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre umfas-
sende Unterrichtserfahrung im Bildungsgang zum Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife sowie Erfahrung in Abitur-
prüfungen. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenburgi-
schen Schulrechts.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Feststel-
lung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststel-
lung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höhergrup-
pierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

12. Schulleiter (m/w/d) an einem Gymnasium

a. Barnim-Gymnasium
 Bernau – Waldfrieden
 Hans-Wittwer-Straße 20
 16321 Bernau bei Berlin

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

b. Gymnasium Friedrich Anton von Heinitz
 Brückenstraße 80 A
 15562 Rüdersdorf bei Berlin

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–
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 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (allgemeinbil-

dende Fächer); langjährige, mindestens vier Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bildungs-
gang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgruppe A 
16 BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder ei-
nem tariflich Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zah-
lung eines außertariflichen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 
Ü TV-L.

 Das Amt Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamtenge-
setz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

13. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gymna-
sium

 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium  
 August-Bebel-Straße 26
 16303 Schwedt/Oder

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als einer sich entwickelnden Organisation auf der Grundla-
ge eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbau-
enden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (allgemein-

bildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bildungs-
gang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.
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14. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem 
Gymnasium

 Barnim-Gymnasium
 Bernau – Waldfrieden
 Hans-Wittwer-Straße 20
 16321 Bernau bei Berlin

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstüt-
zung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim 
Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerin-
nen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwick-
lung der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewähr-
leistung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erar-
beitung, Umsetzung und Evaluierung eines Schulpro-
gramms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen 
Grundkonsenses und einer aufbauenden Schulkultur und 
der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Be-
hörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (allgemein-

bildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bildungs-
gang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertragen. 
Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines 
Jahres. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder 
eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

15. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Gesamt-
schule mit gymnasialer Oberstufe

 Sportschule Frankfurt (Oder)
 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
 Kieler Straße 10
 15234 Frankfurt (Oder)

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

 Die Sportschule Frankfurt (Oder) ist eine Schule mit besonde-
rer Prägung. Hier soll durch eine Verknüpfung von schuli-
scher Bildung und sportlicher Ausbildung zur weiteren Aus-
gestaltung der Nachwuchsförderung beigetragen und sportlich 
besonders begabte Schülerinnen und Schüler in den Sportar-
ten Judo, Fußball (männlich), Handball (weiblich), Boxen, 
Gewichtheben, Radsport, Ringen und Sportschießen aus dem 
gesamten Bundesgebiet bei nachgewiesener leistungssportli-
cher Eignung in den entsprechenden Sportarten gefördert 
werden. Bei den Schülerinnen und Schülern soll ein dauerhaf-
tes Interesse am Leistungssport vermittelt und sportliche Spit-
zenleistungen im Höchstleistungsalter vorbereitet werden.

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als einer sich entwickelnden Organisation auf der Grundla-
ge eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbau-
enden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (allgemein-

bildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre um-
fassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bildungs-
gang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.
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 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

16. Schulleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzentrum

 Oberstufenzentrum I Barnim
 Hans-Wittwer-Straße 7
 16321 Bernau bei Berlin

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

 Das Oberstufenzentrum besteht aus zwei Abteilungen.

 Die Abteilung 1 umfasst die Bildungsgänge der Berufs-
schule, der Berufsvorbereitung, der Berufsfachschule (be-
rufliche Grundbildung) und der Fachoberschule für Wirt-
schaft und Verwaltung.

 Die Abteilung 2 umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife mit den Schwerpunkten Wirt-
schaftswissenschaften, Sozialwesen und Gestaltungs- und 
Medientechnik.

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge-

meinbildende Fächer oder mit mindestens einem berufli-
chen Fach, das dem Ausbildungsprofil des Oberstufenzent-
rums entspricht) oder Befähigung für die Laufbahn des 
Lehrers im berufstheoretischen Unterricht in der Sekundar-
stufe II mit einer Ausbildung, die dem Ausbildungsprofil 
des Oberstufenzentrums entspricht; langjährige, mindes-

tens vier Jahre umfassende Bewährung in der Unterricht-
spraxis an beruflichen Schulen.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht, den Mitwirkungsgre-
mien, den Ausbildungsbetrieben, den zuständigen Stellen 
gemäß Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnung und 
der Bundesagentur für Arbeit; Durchsetzungs- und Organi-
sationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwartet werden En-
gagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Team-
arbeit; fundierte Kenntnisse des Schulrechts im Land 
Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und 
Organisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der 
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Ent-
wicklung der brandenburgischen Schule; der Nachweis ei-
ner Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements 
ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 
BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder einem 
tariflich Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung eines 
außertariflichen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 Ü TV-L.

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

17. Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzentrum

 Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum
 Abteilung 1
 Potsdamer Straße 4
 15234 Frankfurt (Oder)

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

 Die Abteilung 1 umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife (Berufliches Gymnasium) mit 
den Schwerpunkten allgemeinbildendes Fach, Sozialwesen 
und Wirtschaftswissenschaften. Weiterhin die Fachober-
schule für Sozialwesen, Technik und Wirtschaft und Ver-
waltung und die Berufsfachschule für die berufliche Grund-
bildung.

 Aufgaben:
 Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; insbeson-

dere Planung und Leitung von Abteilungskonferenzen und 
Dienstbesprechungen; Leitung von Jahrgangs- bzw. Klas-
senkonferenzen bei Entscheidungen über Versetzungen, 
Zeugnisse und Abschlüsse; Zusammenwirken mit Lehre-
rinnen und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern 
und dem Schulträger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbe-
dingungen, Vertretung der Abteilung im Rahmen der Be-
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fugnisse gegenüber Erziehungsberechtigten, Behörden, 
Betrieben und so weiter; Berechnung des Lehrkräftebedar-
fes für die Abteilung; Koordinierung des Lehrkräfteeinsat-
zes der Abteilung, Koordinierung der pädagogischen Arbeit 
in der Abteilung; Beratung von Lehrkräften und des sonsti-
gen pädagogischen Personals sowie Unterrichtsbesuche; 
Förderung der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte; Pla-
nung und organisatorische Durchführung von schulischen 
Prüfung und Unterstützung der zuständigen Stellen bei 
nichtschulischen Prüfungen; schulfachliche Koordinierung 
innerhalb der Abteilung, Information und Beratung der 
Schülerinnen und Schüler über die Wahl der Unterrichtsan-
gebote in der Abteilung.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge-

meinbildende Fächer oder mit mindestens einem berufli-
chen Fach, das dem Ausbildungsprofil der Abteilung ent-
spricht); mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit 

in der OSZ-Leitung, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit an der Schule sowie zum engen Zusam-
menwirken mit dem Schulträger, dem staatlichen Schulamt 
und den Mitwirkungsgremien; ausgewiesenes Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul-
rechts; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit der A 15 BbgBesG bzw. Entgelt-
gruppe 15 TV-L bewertet.

 Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung der 
Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststellung 
der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Be-
förderung in das entsprechende Amt oder Höhergruppie-
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol-
gen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eig-nung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
Herr Dr. Olaf Steinke

Gerhard-Neumann-Straße 3
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunkti-
onen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Grundschule „Geschwister Scholl“ Perleberg
 Dobberziner Straße 28
 19348 Perleberg

	 −	Besetzung	zum	01.08.2023	–

b. Astrid- Lindgren- Grundschule
 Wusterhausen
 Schulstraße 1
 16868 Wusterhausen/Dosse

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

c. Grundschule Stadtmitte Oranienburg
 Schlossplatz 4
 16515 Oranienburg

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

 Die Grundschule Stadtmitte Oranienburg wird beginnend 
mit der Jahrgangsstufe 1 als zweizügige Grundschule zum 
01.08.2022 neu errichtet. 

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
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nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Für die unter den Buchstaben a und c benannten Stellen 

werden die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für 
die Primarstufe, die Befähigung für die Laufbahn des För-
derschullehrers oder die Befähigung für die Laufbahn des 
Lehrers an Förderschulen, langjährige, mindestens vier 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Pri-
marstufe und der Nachweis einer Qualifikation auf dem 
Gebiet des Schulmanagements vorausgesetzt.

 Für die unter Buchstabe b benannte Stelle werden die Befä-
higung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe, 
die Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen und langjährige, mindestens vier Jahre umfas-
sende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstu-
fe bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe 
vorausgesetzt.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; eine Qualifikation auf dem Ge-
biet des Schulmanagements ist erwünscht..

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a benannte Stel-
le ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Ent-
geltgruppe 15 TV-L, die unter Buchstabe b benannte Stelle 
mit der Besoldungsgruppe A 14 zuzüglich Amtszulage bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage und die unter 
Buchstabe c benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe  
A 14 bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet. 

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

 Geschwister-Scholl-Grundschule
 An der Lake 25
 14612 Falkensee

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–
 

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe; Nachweis 
einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

3. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

 Heinz Sielmann Oberschule Elstal
 Schulstraße 16
 14641 Wustermark/OT Elstal

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–
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 Die Heinz Sielmann Oberschule Elstal ist derzeit eine drei-
zügige Oberschule, die die Jahrgangsstufen 7 bis 10 führt. 
Beginnend mit dem 01.08.2022 wird die Heinz Sielmann 
Oberschule Elstal um einen dreizügigen Grundschulteil 
ausgebaut.

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträ-
ger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu-
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I, Befähigung für die Laufbahn des Förderschulleh-
rers oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen, langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenstän-
digkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; eine Qualifikation auf dem Ge-
biet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeamten-
gesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchstdauer von zwei 
Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

 Oberschule
 Stadt Oranienburg/OT Lehnitz
 Mühlenbecker Weg 9l
 16515 Oranienburg/OT Lehnitz

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	−

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver-
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar-

stufe I, Befähigung für die Laufbahn des Förderschulleh-
rers oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För-
derschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw. im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I; 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ-
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse 
über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesi-
cherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der 
Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah-
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res. Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf-
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen erfolgen.

5. Abteilungsleiter (m/w/d) an einem Oberstufenzentrum

 Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum
 Oberhavel
 Abteilung 3
 Wesendorfer Weg 39
 16792 Zehdenick

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

 Die Abteilung 3 umfasst die Bildungsgänge der Berufs-
fachschule Soziales und die Fachschule Sozialwesen.

 Aufgaben:
 Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; selbst-

ständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der Auf-
gaben gemäß Geschäftsverteilungsplan insbesondere Pla-
nung und Leitung von Abteilungskonferenzen und 
Dienstbesprechungen; Leitung von Jahrgangs- und Klas-
senkonferenzen bei Entscheidungen über Versetzungen, 
Zeugnisse, Prüfungszulassungen und Abschlüsse; Organi-
sation und Durchführung der Bewerber- und Aufnahmever-
fahren für die Bildungsgänge; Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern und dem 
Schulträger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbedingungen; 
Vertretung der Abteilung im Rahmen der Befugnisse ge-
genüber Erziehungsberechtigten, Behörden und Betrieben; 
Berechnung des Lehrkräftebedarfes für die Abteilung; Pla-
nung und Koordinierung des Lehrkräfteeinsatzes der Abtei-
lung; Koordinierung der pädagogischen Arbeit in der Abtei-
lung; Beratung von Lehrkräften und des sonstigen 
pädagogischen Personals sowie Unterrichtsbesuche; Förde-
rung der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte; Planung 
und organisatorische Durchführung von schulischen Prü-
fungen und Unterstützung der zuständigen Stellen bei 
nichtschulischen Prüfungen; schulfachliche Koordinierung 
innerhalb der Abteilung, Information und Beratung der 
Schülerinnen und Schüler über die Wahl der Unterrichtsan-
gebote in der Abteilung.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats mit Lehrbefä-

higung für mindestens eine berufliche Fachrichtung, die 
dem Ausbildungsprofil der Abteilung entspricht oder die 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers im berufstheore-
tischen Unterricht in der Sekundarstufe II mit einer Ausbil-
dung, die dem Ausbildungsprofil der Abteilung entspricht; 
mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung 
in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit in der OSZ-Leitung, mit den Lehrkräften 

und dem sonstigen pädagogischen und nichtpädagogischen 
Personal der Schule sowie den Kooperationspartnern der 
beruflichen Bildung, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit an der Schule sowie zum engen Zusam-
menwirken mit dem Schulträger, der Schulaufsicht und den 
Mitwirkungsgremien; ausgewiesenes Durchsetzungs- und 
Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; umfassende 
Kenntnisse über die Leitung und Organisation des Schulbe-
triebes sowie in der Arbeit mit Office- und Schulverwal-
tungsprogrammen; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule sowie der Bildungsgangver-
ordnungen; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Ge-
biet des Schulmanagements ist erwünscht.

 
 Weitere Hinweise:
 Die Stellen kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäfti-

gen besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Die Funktion als Abteilungsleiter wird zur Feststellung der 
Bewährung in der Funktion übertragen. Die Feststellung 
der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Be-
förderung in das entsprechende Amt oder eine Höhergrup-
pierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtli-
chen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Neuruppin
Herr Menzel

Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.
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